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I. Die Einwo~nergemeinde Dulli5en unterbreitet mit 
Schreiben vom 3Q. Juli 1948 nachstehende Abänderungen am be- 
stehenden Bebauill!g_~:J.an: 

1 
a) Aufhebung der Strasse westlich Garage Hans Hui; ) 
b) Aufhebung cl.e.-r. Parzelle Nr. 485 bez-ühr-enden 5,50 m breiten 

Quartierstra~se und Ersatz derselben durch einen 3 m breiten 
Zufahrtswe·g,' und 

c) Abänderung der Industriestrasse und Ztülahrtsstrasse nördlich 
Restaurant zum "Kreuz" bis Ei.n:fatirt Grundweg, 

zur Prüfung und mit dem gleichzeitigen Ersuchen, es möchte den- . 
selben die Genehmigung erteilt werden. · 

· II .• Vo:rgenannte Planabänderungen wurden, gemäss Publi 
kation in No. 13 und 16 c3-er Amtsblätter vom 2. und'. ,O.April 1948, 
ordnungsgemäss ausgeschrieben und aufgelegt. Sämtliche einge 
gangenen Einsprachen sind unterschriftlich zurückgezogen worden 
und den aufgelegten Abänderungen stimmte die ausserordentliche 
Einwohnergemeindeversammlung v.om 26. Juli 1948 einstimmig zu.~e 
kurse dagegen sind innert nützlicher Frist nicht eingegangen. 

Durch die Aufhebung der Strasse westlich Garage Hui 
fällt einey in die dortige Durchgangsstrasse einmündende Quer 
strasse dahin. Die A"bäfl.derung der Industriestrasse erfolgte im 

Sinne des vom Bau-Departement gemachten Vorschlages für die Pla 
nung der dortigen Durchgangsstrasse. Bei der Streichung der. Par 
zelle Nr. 485 berührenden Querstrasse werden keine allgemein 
öffentlichen Interessen berührt. Den unterbreiteten Vorhaben kann 
somit beigepflichtet werden. 

III~ Gestützt hierauf wird 
beschlossen: 

l.Von der ordnungsgemässen Auflage der am bestehenden Bebauungs- 
plane vorgesehenen Abänderungen 

a) westlich Go.rage Hans Hui 
b) bei Parzel1e Nr. 485, und 
c) im "Langfeld" (Gebiet der Industriestrasse) 

wird Vormerkung geno:nmen. 
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2„ Den von der ausser.ordentlichen Einwohnergemeindeversammlung 

Dul.La.ken , vom 26" j'uli 1948, gutgeheissenen Planabänderungen 

wird die nachgesuchte Genehmigung erteilt. 

3~ Blatt 1 und 2 des mit Regierungsratsbesahluss Nr. 521 
vom 22. Januar 1935 genebmj_gten Bebauungsplanes der Ein 

wohnergemeinde·Dulliken werden, soweit dieselben mit vor 
stehend gcmebmigten Pf.anabärid er'ungen im Widerspruch stehen, 

aufgehoben. 

Genehmä.gungsge biihr 
Publikationsgebühr 

Zusammen 

(~taatskanzlei Nr, 5/293 und 
Nr. 9/220 N .N). 
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Der Stellvertreter 
des Staatsschreibers: 

Bau-Depar-temerrb . ( 2) " 
~iefbauamt ( :3), mit .Akten und 3 genehmigten Plänen. 
Kant. Hochbauamt ( 2). 
Kreisbauamt II7 Olten. 
Kantonsbuchhaltung und Jfinanzkontrolle (2),. 
.Ammannamt dm: E1nwohncrgcmeinde Dulliken. 


